
Richtlinien der Jugendmusikschule 
Änderungen zum 1. Juli 2009 
 
 
Fassung vom 1.10.2005       Fassung vom 1.7.2009 
Nr. 2 Abs. 3         Nr. 2 Abs.3 
Die Stadt ist Mitglied des Verbandes Deutscher   Di e Stadt ist Mitglied des Verbandes Deutscher 
Musikschulen, des Deutschen Harmonikaverbandes …  Musikschulen, des AMJ (Arbeitskreis Musik in der Jugend) … 
 
Nr. 8 Abs. 2         Nr. 8 Abs. 2 
Die Ermäßigungen nach den Nrn. 9 und 10  können  Die Ermäßigungen 9, 10 sowie für Ensemble- und Ergänzungs - 
nebeneinander gewährt werden.     fächer  können nebeneinander gewährt werden. 
 
Nr. 8 Abs. 3         Nr. 8 Abs. 3 
Teilnehmer/Innen, denen ein Leistungsstipendium nac h  Streichen 
Nr. 12 gewährt wird, bleiben bei den Berechnungen 
Nach Nr. 9 und 10 unberücksichtigt. 
 
Nr. 10 Abs. 3        Nr. 10 Abs. 3 
Voraussetzung für die Ermäßigungen nach den Nrn.   Voraussetzung für die Ermäßigungen nach den Nrn.  
1 und 2 ist, dass das Familieneinkommen bei einer F amilie 1 und 2 ist, dass das Familieneinkommen bei einer Familie 
mit bis zu drei Kindern monatlich 2.000 € netto nicht  mit bis zu drei Kindern monatlich 2.500 € netto nicht 
übersteigt.         übersteigt. 
 
Nr. 16          Nr. 16 
…Invaliditätsentschädigung      Invaliditätsentschä digung 
20 – 50 % Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zu    30.000 € 20 – 50 % Minderung der Erwerbsfähigkeit b is zu   30.000 € 
51 – 75 % Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zu    55.000 € 51 – 75 % Minderung der Erwerbsfähigkeit b is zu   55.000 € 
76 –100 % Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zu   8 0.000 € 76 – 89 % Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zu   80.000 €  
          90 % u.m. Minderung der Erwerbsfähigkeit bis zu 105 .000 € 
Bergungs- und Überführungskosten           bis zu     1.200 €  Bergungs- und Überführungskosten           bis zu     1.200 €  
Bestattungskosten                                         bis zu     2.500 € Bestattungskosten                                         bis zu     2.500 €  


